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OT Stemmenreuth; 
Antrag auf Anordnung eines Streckenverbotes 30 km/h im Zuge der Ortsdurchfahrt 
  
 
I. Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 02.12.2025 beantragte Frau Tamara Löckler, Pegnitz, die Anordnung eines       
Streckenverbotes 30 km/h für die Ortsdurchfahrt Stemmenreuth. Dem Antrag wurde eine Unter-
schriftenliste mit 39 weiteren Personen beigefügt, die sich für eine Beschränkung der zul. Höchstge-
schwindigkeit auf 30 km/h aussprechen.  
Die Anordnung einer Tempo 30-Zone für den gesamten Ortsteil Stemmenreuth wurde bereits mehr-
fach im Stadtrat bzw. Verkehrsausschuss, allerdings ohne entsprechende Zustimmung, behandelt. 
Die alternative Anordnung eines Geschwindigkeitstrichters wurde aus rechtlichen Gründen nicht 
durchgeführt. 
 
Begründet wurde der Antrag Streckenverbot 30 km/h u.a. wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen. 
Wie weiter ausgeführt wurde, tragen oftmals temporäre Baumaßnahmen nicht unerheblich dazu bei, 
dass die Ortsstraße als Abkürzung zur B2/85 genutzt wird.  
Hinsichtlich der beantragten Geschwindigkeitsbegrenzung wird u.a. auf die vorhandene örtliche Situ-
ation, die enge und kurvenreiche Ortsdurchfahrt, sowie dem gänzlichen Fehlen eines Gehsteiges und 
dem damit verbundenen Sicherheitsdefizit für Fußgänger hingewiesen. Weiter wurden Gründe des 
Lärm- und Umweltschutzes aufgeführt sowie die ähnlich durchgeführten Maßnahmen in anderen 
Ortsteilen vermerkt (Antrag/siehe Anlage). 
 
Zur Beurteilung des Antrages sind nachfolgende einschlägige Bestimmung der StVO maßgebend: 
 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h als Streckenverbot 
Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h auf der Grundlage von § 45 StVO 
als Einzelmaßnahme ist grundsätzlich nur zulässig, wenn die Maßnahme aus Gründen der Sicherheit 
des Verkehrs zwingend geboten ist. Insbesondere Beschränkungen des fließenden Verkehrs dürfen 
nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage 
besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt.  
 
Bei einer am 11.12.2025 mit der Polizeiinspektion Bayreuth/Land vorgenommenen Ortsbesichtigung 
konnte die örtliche Verkehrssituation nochmals eingesehen und folgende Feststellungen getroffen 
werden:    
Die Ortsdurchfahrt in Stemmenreuth zeichnet sich durch eine enge und unübersichtliche Straßenfüh-
rung aus. In der Ortsmitte ist zudem eine Bushaltestelle eingerichtet, die bereits mit entsprechenden 
Verkehrseinrichtungen gesichert worden ist.  
Da zudem keine Gehwege angelegt sind, müssen die Fußgänger und insbesondere Schulkinder auf 
der Fahrbahn laufen, was zudem weiteres Gefahrenpotential mit sich bringt.  
Auf die unübersichtliche, örtliche Situation abgestellt ist daher festzuhalten, dass eine qualifizierte 
Gefahrenlage besteht, die die Anordnung eines Streckenverbotes 30 km/h rechtfertigt.  
Die Polizeiinspektion Bayreuth/Land hat dem geplanten Streckenverbot (30 km/h) auch aufgrund der 
örtlichen Gefahrenlage zugestimmt. 
 
 

- 2    - 
 
 



 

Sitzungsvorlage >> Fb 31 << vom 16.12.2025 Seite 2 
 

 
 
 

 

Beschlussvorschlag 
 
Im Zuge der Ortsdurchfahrt in Stemmenreuth ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h als 
Streckenverbot, entsprechend dem beil. Beschilderungsplan, anzuordnen.  
Der Beschilderungsplan bildet einen Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
 
 
II. Zur Sitzung  
 
 
 
 
Pegnitz, den 19.01.2026 
 
 
 
Wolfgang Nierhoff 
Erster Bürgermeister 
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